
H. Sicherheits behördliche Ahndung Strafunmündiger.

Wie ahndet Sicherheitsbehörde Vergehen und Uebertretungen
strafunmündiger Personen ? (§ 273 St.-G.-B.) Zahl der Fälle in den

letzten 3 Jahren?

3. Häusliche Zucht.

Ist betannt, ob kindliche Uebelthäter häuslicher Züchtigung unter-
worfen und Vorkehrungen zu deren Besserung getroffen werden ?

(§ 2713 St.:-G.:B.)

4. Strafvollzug strafmündiger Minderjährige.

Wie erfolgt Strafvollzug der strafmündigen aber noch!minderjährigen

Sträflinge ?

5. Jugendliche Sträfl inge nach abg ebüßter Strafhaft.

Was geschieht mit Kindern nach abgebüßter Strafhaft und Ver-
schiebung in die Heimatgemeinde von Seite der Letzteren? Wird der

H eimgeschobene beaufsichtigt? Für sein Fortkommen gesorgt ?
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